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Bekanntmachung des endgültigen Wahlergebnisses der Neuwahl des Ortsbürgermeisters im 
Ortsteil Kirchmöser am 17. Juni 2007 

 
Der Wahlausschuss hat in seiner öffentlichen Sitzung am 20. Juni 2007 das Ergebnis der Neuwahl 
des Ortsbürgermeisters im Ortsteil Kirchmöser ermittelt und folgende Feststellungen getroffen: 
 
a)  Zahl der Wahlberechtigten:  3695 
 Zahl der Wählerinnen und Wähler:   1323 
 Zahl der ungültigen Stimmen:         6 
 Zahl der gültigen Stimmen:   1317 
 
  Die gültigen Stimmen verteilen sich wie folgt auf die Bewerber: 
 
  1.    Christlich Demokratische Union 
       Deutschlands (CDU)     395 Stimmen 
  2.    gemeinnütziger Bürgerverein 
       „pro Kirchmöser“ e. V.     922 Stimmen 
 
b)  Die Stimmenzahl, die mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen umfasst, 

beträgt mindestens 659 Stimmen. 
 
  Die Stimmenzahl, die 15 vom Hundert der wahlberechtigten Personen umfasst, beträgt        

555 Stimmen. 
 
  Die erforderliche Stimmenzahl für die Wahl des Ortsbürgermeisters nach Maßgabe des § 82a 

Abs. 2 in Verbindung mit § 72 Abs. 2 Satz 1 des BbgKWahlG beträgt 659 Stimmen. 
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c)  Der Wahlausschuss stellte fest, dass Frau  die erforderliche Stimmenzahl erhalten 

hat und somit zur Ortsbürgermeisterin im Ortsteil Kirchmöser gewählt worden ist. 
 
Jede wahlberechtigte Person des Wahlgebietes, jede Partei, politische Vereinigung oder 
Wählergruppe, die einen Wahlvorschlag eingereicht hat, der für das Wahlgebiet zuständige Wahlleiter 
sowie die für das Wahlgebiet zuständige Aufsichtsbehörde kann gemäß § 82a Abs. 2 i. V. m. § 79 i. V. 
m. § 55 des Brandenburgischen Kommunalwahlgesetzes gegen die Gültigkeit der Wahl Einspruch 
erheben (Wahleinspruch) mit der Begründung, dass die Wahl nicht den gesetzlichen Vorschriften 
entsprechend vorbereitet oder durchgeführt oder in anderer unzulässiger Weise in ihrem Ergebnis 
beeinflusst worden ist. Der Wahleinspruch ist bei dem für das Wahlgebiet zuständigen Wahlleiter 
binnen zwei Wochen nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses mit Begründung schriftlich 
einzureichen oder mündlich zur Niederschrift zu erklären. 
 
Brandenburg an der Havel, den 20. Juni 2007 
 
gez.  Gmirek 

Wahlleiter Stadt Brandenburg an der Havel 
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